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 Arbeitgeber kann AU ab dem ersten Tag verlangen (Betriebsrat bestimmt mit) 

 Auch bei Betriebsvereinbarungen die grundsätzlich eine Au ab dem dritten Tag vorsehen bleibt 

dem Arbeitgeber dieses Recht im Einzelfall belassen. 

 Arbeitsunfähigkeit unverzüglich telefonisch melden. 

 Verlängerung der AU (neues Attest) unverzüglich melden. 

 Grundsätzlich gilt die Abgabe eines ärztlichen Attestes nach dem dritten Tag der AU- also am 

vierten ARBEITSTAG – muss die AU beim Arbeitgeber vorliegen. 

 Der Mitarbeiter trägt dabei das Übermittlungsrisiko. 

 Rahmenbedingungen können durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung anders sein. 

 Betriebsvereinbarungen sind durch den Betriebsrat (§87 BetrVG) erzwingbar. 

 Zuwiderhandlungen stellen eine Verletzung arbeitsvertraglicher Nebenpflichten dar. 
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